
den rsteiıger

den; dann annn Sabina höchstens von ihrem Schwiegersohn
einen Ersatz für iıhre uslagen verlangen.

St Gabriel, Mödling. Prof Dr Böhm

(Schadenérsatz nach Versteigerung infolge verschuldeter
Zahlungsunfähigkeit. aJ]us wurde uUrc. eigene Schuld zah-
lungsunfählg. Einer seiner Gläubiger sofort seiıne and
quf einen Teıil des Warenlagers, Urc. Versteigerung dieser
/aren seine Forderungen per 350 ark decken Der Ver-

{gkaufswert dieser aren betrug 300 ark Bel der Versteigerung
aber wurden LUULC 50 Mark erzielt. a]us ıll UU 1m aqauie
der eıt alle seiıne Gläubiger befriedigen. Muß da auch dıe
ıIn dieser eıt auflaufenden Zinsen zahlen oder darf sich
beruhıgen, wWEen dıe Gläubiger 1es nıcht ausdrücklich VeL-

angen? /ievıel mu dem ersten Gläubiger ahlen? Da der-
se aren 1m Werte VO 300 ark beschlagnahmt hat, meıint
a]us, brauche L1LUT mehr den est VO  D 50 ark bezahlen.

Die chadetiersatzpflicht nfolge verschuldeter ahlungs-
unfähigkeit en Böhm VvVo  — St Gabriıel un Dr Meıster
In dieser Zeitschrift 1928, 791, un 1929, 760, theologisc.
und juridisch ZU  i Genuge erortert. 7

Es o1g daraus, daß auch ın uUunNnseTreIiInNl Fall diese Pflicht pro
egeben ist Da der contractus mutul naturrechtlich STa-

tuıtus 1st, sSo läßt sıch eine Gewissenspüilicht, für die Verzöge-
runs der Rückzahlung Zinsen zahlen, nıcht erwelsen, soweıt N C AT
aIiur nıcht eın titulus extrinsecus vorliegt. ]1esen eltend
machen ist aber a des Gläubigers.

chwierıiger beantworten ist die zweite- Frage, die UrCc.
das Fordern der Versteigerung UTrCcC. den Gläubiger verwickelt
wurde.

Der allgemeine Grundsatz Jautet, daß die efficaxX, 1N-

Justa, theologice culpabilis damnı alterıus ZU Schadenersatz
verpäilichtet ist

Hier aber en WILr Zzwel CausSsa«c efficaces damnı: den Ga-
Jus, der nicht zahlen ann, und den Gläubiger, der die Ver-
steigerung ordert. Es handelt sıch demnach, ob und“ inwiewelt
S1e Causae in]ustae et culpabiles hujus damnı sind. Man ann
nıcht Vo vornhereıin 9 daß ajus inj]usta et culpa-
1118 totıus damnı WAarT. Denn ware  DA der Verkauf der Ware quf
normalem ege möglıch SCWESCH, ware dieser Schaden
150 ark geringer geweseCNh. Man annn aber auch nicht ohne
weıteres 9 träfe ihn keine Schuld diıesem Verlust
Denn Urc seıine chuldbar Zahlungseinstellung War die
erste Ursache desselben

Er hat dadurch dem Gläubiger das el egeben, ZUr.

ändung schreıten un Zzu versuchen, Urc. Versteigerung



Waren sSeINeEM INCN, ohl
efficax, aber nicht in]usta et culpabilis hujus damnıWAarT.

Daß Gajus beı der Versteigerung chaden kam, lag nicht
orgehen des Gläubigers, sondern der ucC. des ANSE-

wandten Miıttels, Würfelspie der Versteigerung, das sich
VOTIaus nicht berechnen aßt Es regiert der Zufall un:
fert dominus: dominus der Waren aber War ajus Von
Schuld des Gläubigers könnte 1a  an höchstens dann sprechen,
WEeLnn sıcher SeWwESCH WAarTe, daß ıhn aJus auch ohne Zwangs-
maßregeln ezahlen werde as Wa  ;‚:aber el Tahr-
Jässıgen T1datar nıcht erwarten oder WEeNn als auf-

4 1908280881 die Waren selbst hätte übernehmen können. Aber auch
annn hätte S1e nıcht ZU. vollen Preıs uübernehmen IMUusSseIl.

A So bleibt ajus nıchts anderes übriıg als 200 ark zahlen,
qußer konnte mıt gutem TUND! annehmen, daß der Gläubiger
daraufverzichtet hat

St Polten Dr OIS Schrattenholzer

(Zurückweisung VO  j der Profeßerneuerung.) Der erıker
Johannes hatte en ach Beendigung des Novızıates
die einfache dreijährige Profeß abgelegt (can. 574 1) egen
Ablauf der Profeßzeit erhält Johannes VO  — sSeIiNeEmMm Vorgesetzten
den schrıftliehen eschel daß Jusuüs et ratiıonabılıbus
Causıls weder ZU  H— Erneuerung der einfachen och ZU.  bg legung
der felerlichen Profeß zugelassen werden könne. Johannes, von
dieser Verfügung auf das außerste betroffen, wendet sıch
den Ordensgeneral Dieser Tklärt 1. facere POSSUMmM cConira
CoONscıent1 am ProvincıJalıs eti consiliul. Johannes rag NUN, ob
ıhm enn Sar eın Rechtsmittel die Verfügung SCINeEeTr Obe-
re  a zusteht Der exX unterscheıidet zwıschen der Entlassung

Professen während der Dauer der Profeßzeit (can. 647 fT.)
un der Fintlassung ach Ablauf der Profeßzeit (can. 637) Im
ersteren ist ec1inNn SCNAUES erfahren vorgesehen, nicht aber

ZW eıten Fall Dies ergıbt sıch schon AUS dem Wortlaut des
Call. 637 Professus Vvolils tempOorTarıls, expleto votorum tem-
POTC, iıbere potest relig1ionem deserere, parıter relig10 ob Justas
AC ratıonabiles Causas eundem potest renovandıs VOUS tem-

vel 210) emıttenda professione perpetiua exXcludere
Über die Stichhaltigkeit der Gründe entscheiden die Vorgesetz-
ten un! sind SIC auch nıcht verpälichtet dieselben dem Professen
bekanntzugeben, W IC 1€eSs Can. 647, 2 . erfahren bei
Entlassung während der Profeßzeit vorschreibt Ist also Jo-
hannes voliständig rechtlos? Neıin. ach Call. 1569 annn sich
jedes ıtglie der Kirche jeder Prozeßlage den Aposto-
ıschen wenden. Diesem gegenüber wiıird der Kloster-
vorgeseizte SC1I} orgehen rechtfertigen iNLUSsen. Derart ist auch

diesem der Wıllkür ecihln Riegel vorgeschoben. Praktisch
allerdings WwIrd der Klostervorsteher aum SCZWUNSECN werden,


